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M I T T E I L U N G 
 

Die 42. Sitzung des Ausschusses für 
Wirtschaft, Infrastruktur, Energie, Tourismus und Arbeit 

(Wirtschaftsausschuss) 
findet am Donnerstag, 29. Juni 2023,  

um 12:30 Uhr als Präsenz- und Videokonferenz 
in Schwerin, Schloss, Plenarsaal statt. 
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Sachverständigenliste 
 
 
 
 
 
1. Präsident der Vereinigung der Unternehmensverbände für  

Mecklenburg-Vorpommern e. V. 
 
 

2. Stellvertretender Vorsitzender des DGB Nord 
 
 
3. Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin 

 
 

4. Handwerkskammer Schwerin 
 
 

5. Geschäftsführer der Landesinnung der Gebäudereiniger Nordost 
 
 
6. Geschäftsführerin der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern 
 
 
7. Prof. Dr. Florian Rödl, Professor für Bürgerliches Recht, Arbeits- und 

Sozialrecht, Freie Universität Berlin 
 
 
8. Prof. Dr. Thorsten Schulten, Referat Arbeits- und Tarifpolitik in Europa,  

Hans-Böckler-Stiftung 
 
 

9. Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit des Saarlandes 
 
 
10. Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Nord der 

Bundesagentur für Arbeit 
 
 

11. Carl-Henning Clodius, Fachanwalt für Vergaberecht 
 
 

12. Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern e. V. 
 
 
13. Landkreistag Mecklenburg-Vorpommern e. V. 
  



Fragenkatalog 
 
 
1. Die Lebensbedingungen innerhalb von Gesellschaften unterliegen einem 

stetigen Wandel. Entsprechend ändern sich auch die Arbeitsumstände für 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber.  
 
Wie bewerten Sie die aktuelle Situation des Vergaberechts in Mecklenburg-
Vorpommern und glauben Sie, dass ein Gesetz zur Modernisierung des 
Vergaberechts, wie es die Landesregierung plant, einen positiven Beitrag zur 
Modernisierung und Anpassung an die sich ändernden Anforderungen der 
Wirtschaft und Gesellschaft leisten kann? 
 

2. Sind aus Ihrer Sicht Maßnahmen notwendig, um das Vergaberecht zu 
modernisieren und den tariflichen Arbeitsbedingungen besser anzupassen? 
Wenn ja, welche? 

 
3. Welche Vorteile sehen Sie durch die Verankerung von Tariftreueregelungen im 

Vergabegesetz? 
 
4. Welche wesentlichen Verbesserungen oder Neuerungen werden durch den 

Gesetzentwurf im Vergleich zur aktuellen Gesetzeslage erzielt? 
 
5. Wie bewerten Sie den Gesetzentwurf der Landesregierung hinsichtlich der 

Effizienzsteigerung von Vergabeverfahren (Dauer, Personalaufwand, zusätzliche 
Bürokratie) insbesondere für kleine Unternehmen und Kommunen? 

 

6. Welche Aspekte sind aus Ihrer Sicht in einem Landesvergabegesetz zu regeln 
und welche nicht? 

 

7. Wie bewerten Sie die Integration von Mindest- und Tariflohnregelungen im 
vorliegenden Gesetzentwurf? 

 
8. Wie bewerten Sie die Auswirkungen des vorliegenden Gesetzentwurfes auf die 

regionale Wertschöpfung in Mecklenburg-Vorpommern? 
 

9. Wie bewerten Sie die Regelungen in dem Gesetzentwurf in Bezug auf faire 
Wettbewerbsbedingungen und in Bezug auf die Zahlung von existenzsichernden 
Löhnen bei öffentlichen Aufträgen? 

 
10. Wie beurteilen Sie die Auswirkungen der geplanten Änderungen des Vergabe-

rechts in Mecklenburg-Vorpommern auf heimische Kleinst- und 
Kleinunternehmen? 

 

11. Welche Auswirkungen wird der Gesetzentwurf voraussichtlich auf die Beteiligung 
kleiner und mittlerer Unternehmen an öffentlichen Ausschreibungen haben? 

 
12. Wie wird der Gesetzentwurf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen 

transparenter und fairer gestalten? 
 



13. Werden mit dem Gesetzentwurf Innovationen und nachhaltige Beschaffungs-
praktiken ausreichend gefördert bzw. priorisiert? 

 
14. Wird der Gesetzentwurf die Berücksichtigung sozialer und umweltbezogener 

Kriterien bei der Vergabe von Aufträgen verbessern? 
 
15. Inwiefern wird der Gesetzentwurf dazu beitragen, den Wettbewerb zu stärken 

und die Qualität der vergebenen Leistungen zu erhöhen? 
 
16. Lohndumping, Scheinselbstständigkeit und Schwarzarbeit sind problematische 

und ungewollte Erscheinungsformen aus dem Bereich der Arbeitsverhältnisse. 
Die konkrete rechtliche Ausgestaltung der jeweiligen Arbeitsmärkte kann dazu 
beitragen, ob diese problematischen Erscheinungen einen stärkeren oder 
schwächeren Niederschlag finden.  
 
Welche Auswirkungen des geplanten Gesetzes zur Modernisierung des 
Vergaberechts im Hinblick auf Lohndumping, Scheinselbstständigkeit und 
Schwarzarbeit erwarten Sie für den Fall, dass der Entwurf in der vorliegenden 
Form angenommen wird? 

 
17. Welche Steuerungsmöglichkeiten sehen Sie, um Lohndumping und 

Wettbewerbsverzerrungen im Kontext des öffentlichen Beschaffungswesens zu 
unterbinden? 

 
18. Für wie wettbewerbsfähig halten Sie die Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns 

bei zukünftigen Ausschreibungen des Bundes vor dem Hintergrund der 
geplanten Einführung eines bundesweiten Tariftreuegesetzes? 

 

19. Würden aus Ihrer Sicht durch die geplante Einführung eines Gesetzes zur 
Modernisierung des Vergaberechts kleine und mittlere Unternehmen bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge fair und gleichberechtigt behandelt und würde 
dadurch der Wettbewerb um Aufträge gefördert? 

 
20. Welche Maßnahmen halten Sie für sinnvoll, um die seit Jahren abnehmende und 

deutlich unter dem Bundesschnitt liegende Tarifbindung von Angestellten in 
Mecklenburg-Vorpommern zu verbessern? 

 
21. Wie beurteilen Sie die zu erwartende Wirkung der Regelungen des § 3 Absatz 3 

und Absatz 6 sowie § 4 Satz 1 Nummer 4 bis 6 hinsichtlich der heimischen 
Wirtschaft? 

 
22. Liegen Ihnen Erfahrungswerte zur Wirkung auf die heimische Wirtschaft aus 

vergleichbaren Tariftreuegesetzen in anderen Bundesländern vor? 
 
23. Ist eine landesgesetzliche Tariftreueregelung mit dem Unionsrecht vereinbar? 
 
24. Je kleiner die Anzahl der Beschäftigten eines Unternehmens ist, desto geringer 

ist die Wahrscheinlichkeit einer Tarifbindung. So waren laut Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung in den neuen Bundesländern im Jahr 2021 nur  
12 Prozent aller Betriebe mit 1 bis 9 Beschäftigten branchentariflich gebunden. 
Bei Betrieben mit 500 und mehr Beschäftigten traf dies auf 61 Prozent zu.  



 Halten Sie es für denkbar, dass eine Tarifbindung kleinere und mittlere 
Unternehmen gegenüber größeren Unternehmen benachteiligt? 
 

25. Die Bindung an Branchen- oder Firmentarifverträgen ist in den vergangenen 
Jahrzehnten insbesondere in den neuen Bundesländern stark rückläufig.  
 
Bestehen belastbare und vergleichbare Erfahrungswerte aus anderen Ländern, 
die einen Aufschluss über die Auswirkungen der Einführung einer Tarifbindung 
im Vergaberecht auf die Unternehmen und die Entwicklung der Arbeitsplätze der 
jeweils betroffenen Wirtschaftsregion in quantitativer und qualitativer Hinsicht 
zulassen? 

 
26. Tarifbindungen im Vergaberecht stellen für Anbieter eine belastende Bedingung 

dar, wodurch sich der Teilnehmerkreis an Bewerbern um öffentliche Aufträge 
regelmäßig reduziert. Eine Tarifbindung für kleine und mittlere Unternehmen, 
gerade in relativ einkommensschwachen Regionen mit geringem Lohn- und 
Preisniveau, ist nicht immer möglich. Mecklenburg-Vorpommern ist eine 
einkommensschwache Region, mit einem überproportional hohen Anteil an 
kleinen und mittleren Unternehmen.  
 
Sehen Sie die Gefahr, dass eine Tarifbindung als Kriterium öffentlicher Aufträge 
des Landes dazu beitragen kann, heimische Unternehmen gegenüber fremden 
Bewerbern zu benachteiligen?  
 

27. Welche Bedeutung messen Sie der Zahlung von Tariflöhnen im bundesweiten 
und internationalen Wettbewerb um ausländische Fach- und Arbeitskräfte bei? 

 
28. Wie lässt sich die Einhaltung der Vergabebedingungen möglichst effektiv und 

unabhängig kontrollieren? 
 
29. Auf welche Tarifbedingungen sollte eine Verordnung abzielen für den Fall, dass 

kein repräsentativer Tarifvertrag vorliegt? 
 
30. Durch welche gesetzlichen und/oder untergesetzlichen Regelungen kann aus 

Ihrer Sicht die Beteiligung kleiner und mittelständischer Unternehmen an der 
Vergabe öffentlicher Aufträge gefördert werden? 

 
31. Welche Möglichkeiten sehen Sie, bei der Vergabe von Ingenieurdienstleistungen 

durch gesetzliche oder untergesetzliche Regelungen für mehr Transparenz als 
aktuell zu sorgen? 

 
32. Wie soll nach Ihrer Auffassung die Angemessenheit von ungewöhnlich niedrigen 

Preisen im Kontext der Vergabe durch gesetzliche oder untergesetzliche 
Regelungen sichergestellt werden? 

 
33. Wie beurteilen Sie die Regelung des § 12 des Entwurfes, wonach Beschäftigten 

bei einem Wechsel des Betreibers der Personenverkehrsleistungen ein 
Übernahmeangebot zu denselben Arbeitsbedingungen wie bei der Einstellung 
angeboten werden muss?  

 Wie bewerten Sie die Regelungen zur verpflichtenden Übernahme von 
Beschäftigten in ÖPNV-Betrieben im vorliegenden Gesetzentwurf? 



 
34. Welche Branchen in Mecklenburg-Vorpommern weisen einen besonders hohen 

Arbeits- und Fachkräftemangel und welche eine unterdurchschnittliche Tarif-
bindung auf?  

 Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen beiden Problemlagen? 
 
35. Wie beurteilen Sie das vom saarländischen Wirtschaftsministerium in Auftrag 

gegebene Gutachten (von Prof. Rüdiger Krause), welches die verfassungs- und 
europarechtliche Zulässigkeit von Tariftreueklauseln bejaht? 

 
36. Wie schätzen Sie den bürokratischen Mehraufwand des Gesetzentwurfes zur 

Modernisierung des Vergaberechts im Vergleich zum Vergabegesetz 
Mecklenburg-Vorpommern - VgG M-V vom 7. Juli 2011, zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 242), ein? 

 
37. Wie beurteilen Sie den bürokratischen Mehraufwand auf der Ebene der 

Unternehmen und der Kommunen im Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf? 
 Inwieweit erhöht sich konkret der bürokratische Aufwand für Vergabestellen und 

Unternehmen aufgrund der neu getroffenen Regelungen? 
 Wie schätzen Sie das Aufwand-Nutzen-Verhältnis ein? 

Mit welchem zusätzlichen bürokratischen und finanziellen Mehraufwand müssten 
aus Ihrer Sicht kleine und mittlere Unternehmen aufgrund der Einführung eines 
Gesetzes zur Modernisierung des Vergaberechts zukünftig rechnen? 

 
38. Inwiefern können mit dem Gesetzentwurf bürokratische Hürden und 

administrative Lasten reduziert werden?  
 Welche Optionen sehen Sie an welcher Stelle, um den aktuellen Gesetzentwurf 

bürokratieärmer zu gestalten?  
 
39. Gibt es nach Ihrer Einschätzung in anderen Bundesländern in den jeweiligen 

Tariftreuegesetzen Regelungen, die sich bewährt haben und daher im 
Gesetzentwurf in Mecklenburg-Vorpommern verankert werden sollten? 

 
40. Was halten Sie von der Regelung, dass nur der Gewinner der Ausschreibung die 

nach dem Tariftreue- und Vergabegesetz erforderlichen Nachweise und 
Erklärungen vorlegen muss und alle übrigen Bieter davon befreit sind, sodass die 
öffentlichen Auftraggeber nur ein Angebot prüfen müssen? 

 
41. Sind die im Gesetzentwurf vorgesehenen Schwellenwerte für Aufträge über 

Bauleistungen und die Vergabe von Baukonzessionen mit einem geschätzten 
Auftragswert ab 50.000 Euro sowie bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen und 
der Vergabe von Dienstleistungskonzessionen mit einem geschätzten 
Auftragswert von 10.000 Euro noch zeitgemäß oder sollten diese aufgrund der 
gestiegenen Marktpreise und im Interesse der Reduktion des Verwaltungs-
aufwandes angehoben werden?  

 Wenn ja, warum und auf welchen Wert? 
 Wäre eine Anhebung dieser Schwellenwerte auf 120.000 Euro bzw. 40.000 Euro 

ohne Umsatzsteuer sinnvoll? 
  



42. Wie bewerten Sie die in § 2 getroffenen Regelungen zu den Schwellenwerten für 
Vergaben auch vor dem Hintergrund der bereits bestehenden Regelungen in der 
UVgO und VOB/A sowie mit Blick auf freiberufliche Leistungen und 
Kleinstaufträge? 

 
43. Gehen Sie davon aus, dass § 3 Absatz 3 und 4 des Gesetzentwurfes einen 

Anreiz zur nachhaltigen Beschaffung und Auftragsvergabe setzt?  
 Welche Konsequenzen erwarten Sie aus dieser neuen Formulierung? 
 
44. Haben Sie Bedenken oder sehen Sie Herausforderungen bei der Umsetzung des 

Gesetzentwurfes, insbesondere in Bezug auf rechtliche Aspekte oder die 
praktische Durchführbarkeit?  

 Bitte gehen Sie bei der Beantwortung der Frage spezifisch auf die Punkte 
Tarifautonomie, negative und positive Koalitionsfreiheit sowie die mögliche 
Schlechterstellung von Unternehmen, die sich gegen einen Tarif entscheiden, 
ein. 

 
45. Wie beurteilen Sie die Tarifautonomie in Bezug auf die Verordnungs-

ermächtigung, einen Tarif vorzuschreiben? 
 
46. Falls der Gesetzentwurf nicht umgesetzt würde, würden die bestehenden 

Regelungen wie der Mindestlohn und die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von 
Tarifen ausreichen, um angemessene Lohnuntergrenzen festzulegen?  

 Sind Sie der Ansicht, dass das Gesetz entbehrlich ist und zu einer einseitigen 
Belastung sowie einem Anstieg des bürokratischen Aufwandes führen würde? 

 
47. Inwiefern halten Sie es für sinnvoll, für öffentliche Auftraggeber, Unternehmen 

oder Kommunen eine Beratungsstelle auf Ministeriumsebene einzurichten, die 
beispielsweise Fragen zu den Anforderungen an die Arbeitsbedingungen, die ein 
beauftragtes Unternehmen gewähren muss, beantworten soll? 

 
48. Wird eine Novellierung des Vergaberechts aus Ihrer Sicht zu einer zunehmenden 

Schaffung von neuen Arbeitsplätzen in Mecklenburg-Vorpommern führen?  
Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung. 


